
Liebe Leute!
Wie Ihr im untenstehenden (Faxsimile) er

kennen könnt, haben wir am 13 Juni letzten

Jahres eine Entscheidung des Verwaltungsge

richtshofes zur Kenntnisnahmen zugeschickt

bekommen. Um Euch das Beamtendeutsch ein

wenig verständlicher zu machen, werde ich

die Conclusio aus dem Ganzen nocheinmal

kurz zusammenfassen.

Es ist rechtlich zulässig nach dem dritten fehl

geschlagenen Versuch auf einer Studien-
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richtung, dieselbe Prüfung über dasselbe Fach,

auf einer anderen Studienrichtung nochmals

nicht kommissionell zu wiederholen. Das soll

bei Gott kein Aufruf zum Spekurieren sein,

sondern einfach denen, die Pech hatten eine

kleine Hilfe sein. Im Zuge des neuen Spar

pakets, wird es das Spekulieren sowieso nicht

mehr geben, denn da zählt nur mehr die Lei

stung.
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